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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (532 der Bei
lagen): Europäisches Übereinkommen zur 

Bekämpfung des Terrorismus 
Das Europäische übereinkommen zur Bekämp

fung des Terrorismus ~st das Ergebnis langjäh
riger Bestrebungen des Europarates, einen wirk
samen Beitrag zur Bekämpfung des internatio
nalen Terrorismus zu leisten. 

Da die Bemühungen der Vereinten Nationen, 
durch ein entsprechendes übereinkommen die Be
kämpfung des Terrorismus auf eine breitere 
Grundlage zu stellen, zunächst keine weiteren 
Fortschritte er.brachten, war es das Bestreben des 
Europarates, im regional begrenzten europä
ischen Bereich durch die Ausarbeitung eines ent
sprechenden übereinkommens zu einer Lösung 
zu gelangen, die einerseits weitere, typisch 
terroristlische Straftaten, insbesondere Geisel
nahme, erfassen sollte und anderseits größeres 
Gewicht auf die Auslieferung als geeignetes Mittel 
Zu einer entsprechenden Strafverfolgung legen 
sollte. Diesen Zwecken dient das vorliegende 
Europäisc.~e übereinkomm~n zur Bekämpfung 
des Terrorismus. 

Das übereinkommen wurde am 27. Jän
ner 1977 von den Vertretern aller Mitgliedstaaten 
des Europarates einschließlich von Osterreich, mit 
Ausnahme lediglich von Irland und Malta, unter
zeichnet. Es steht noch nicht in Kraft .und wird 
drei Monate nach ,der Hinterlegung der dritten 
Ratifiikationsurkunde in Kraft treten. 

Anneliese Albrecht 
Berichterstatter 

Der Justizausschuß hat den gegenständlichen 
Staatsvertrag in seiner Sitzung am 24. Juni 1977 
der Vorbehandlung unterzogen und nach Wort
meldungen der Ahge.ordneten Dr. E r m ,a C 0 ra 
und Dr. Hau s e r sowie des Ausschußobmannes 
Ahgeor,dneten Z e i 11 i n .g ,e ,r und des Bundes
mini5ters .,nür. Justiz Ur. IB r.o·d a .einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause ·die Genehmigung 
des Abschlusses des überei.nkommens wemp
fehlen. 

Der Ausschuß drückt die Erwartung ·a;us, daß 
bei der Anwendung des .Ahkommens dessen Ziel
&etzungen nüt den in Osterreich pr,aktizierten 
Gl'undsätzen ,der AsyJgewährungaJbg.ewogen 
wer,den. 

Im übrigen war ·der Justizausschuß der Mei
nung, daß im gegenständlichen Fall die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 
Art. 50 Ahs. 2 Bund es-V,erflassungslgesetz in der 
geltenden F,assung zur Etrfüllung dieses überein
kommens entJbehrlich ist. 

Als ErgebI1lis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der Natio
nalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Europäischen übereinkom
mens zur Bekämpfung des Terrorismus (532 der 
Beilagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1977 06 24 

Zeillinger 
Obmann 
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